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1. Gegenstand der Versorgung 
1.1.  Die DB Energie GmbH (DB Energie) versorgt ihre Kunden 

über Objektnetze gemäß § 110 EnWG im vertraglichen Um-
fang nach Maßgabe der nachstehenden Bedingungen mit  
Elektrizität im Sinne eines all-inclusive-Vertrages (Versor-
gungsvertrag im Folgendem „Vertrag“ genannt), d. h. die 
Stromlieferung und die Netznutzung bilden eine vertragliche 
Einheit. Das Objektnetz (im Folgenden: „Netz“) ist die  
Gesamtheit aller Leitungen und Kabel, Transformatoren-
stationen sowie zugehörige Schalt- und Verteileranlagen von 
den Übergabestellen des örtlichen Netzbetreibers bis zu den 
Übergabestellen an die elektrischen Anlagen der jeweiligen 
Kunden. 

1.2.  Diese Bedingungen der DB Energie gelten ausschließlich. 
Entgegenstehende, ergänzende oder von diesen abweichen-
de Bedingungen werden nur Bestandteil des Vertrages, wenn 
die DB Energie diese ausdrücklich schriftlich anerkennt. Dies 
gilt auch für Geschäftsbedingungen, die in Auftrags- oder 
sonstigen Bestätigungen des Kunden genannt sind. Die Ent-
gegennahme von Leistungen stellt keine Annahme solcher 
Bedingungen dar. Die Bedingungen der DB Energie gelten 
auch dann, wenn der Vertrag mit dem Kunden in Kenntnis 
entgegenstehender, ergänzender oder von den Bedingungen 
der DB Energie abweichenden Bedingungen des Kunden 
vorbehaltlos ausgeführt wird. 

1.3.  Die DB Energie ist berechtigt, ihre Bedingungen einseitig 
anzupassen. Die DB Energie teilt dies dem Kunden mindes-
tens acht Wochen vor Wirksamwerden der Anpassungen 
schriftlich mit. Ist der Kunde mit den Anpassungen der Bedin-
gungen nicht einverstanden, kann er das Vertragsverhältnis 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung mit 
einer Frist von vier Wochen zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens kündigen. Kündigt der Kunde nicht innerhalb dieser 
Frist, so gelten die Anpassungen als vereinbart. 

2. Vertragsabschluß und Lieferverhältnis 
2.1.  Die Versorgung elektrischer Anlagen aus dem Netz der 

DB Energie ist bei der DB Energie schriftlich zu beantragen. 
Die zu verwendenden Antragsunterlagen hält die DB Energie 
vor.  

2.2.  Der Vertrag soll schriftlich geschlossen werden. Ist er auf 
andere Weise zustande gekommen, so wird die DB Energie 
dem Kunden den Vertragsabschluss schriftlich bestätigen, 
sobald sie Kenntnis davon erlangt. Wird die Bestätigung  
maschinell ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Ver-
trag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Bedingungen 
der DB Energie für die Versorgung mit Elektrizität hinzuwei-
sen. Der Vertrag oder die Vertragsbestätigung enthalten An-
gaben über die DB Energie, wie z. B. Firmenbezeichnung, 
Registergericht, Registernummer und Adresse.  

2.3.  Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass der Kunde  
Elektrizität mittelbar (z. B. über die Immobilie einer Gesell-
schaft der Deutsche Bahn AG (DB AG) oder eines mit ihr ver-
bundenen Unternehmens) oder unmittelbar aus dem Netz der 
DB Energie ohne vorangegangenen Vertragsschluss ent-
nimmt, so ist der Kunde verpflichtet, den Beginn der Elektrizi-
tätsentnahme der DB Energie unverzüglich mitzuteilen. Die 
DB Energie hat das Recht, vom Beginn der Elektrizitätsent-
nahme bis zum Abschluss eines schriftlichen Vertrages den 
Verbrauch des Kunden zu schätzen und abzurechnen, solan-
ge keine Messdaten vorliegen. Kann der Kunde einen gerin-
geren als den von DB Energie angesetzten Verbrauch nach-
weisen, wird dieser abgerechnet. 

2.4.  Die DB Energie ist verpflichtet, jedem Neukunden vor Ver-
tragsschluss und in den Fällen der Ziffer 2.3. mit Bestätigung 
des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den übrigen 
Kunden die Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. Die 
Bedingungen werden auf der Internetseite der DB Energie 
(www.dbenergie.de) veröffentlicht. 

3. Technische Voraussetzungen und Umfang der Lieferung; 
Stromqualität 

3.1.  Die Lieferung setzt ein bestehendes Netzanschlussverhältnis 
gemäß Ziffer 7 dieser Bedingungen an das Netz der 
DB Energie und/oder ein Anschlussnutzungsverhältnis, d. h. 
das Recht zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme 
von Elektrizität, voraus. Die Technischen Anschlussbe-
dingungen gelten für den Anschluss an das Niederspan-
nungsnetz der DB Energie GmbH (TAB-DB) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Die TAB-DB werden auf der Internetseite 
der DB Energie (www.dbenergie.de) veröffentlicht. Sofern ein  
separater Netzanschlussvertrag geschlossen wird, finden  
unabhängig von den nachstehenden Festlegungen die  
jeweils gültigen Bedingungen des Netzanschlussvertrages 
Anwendung. 

3.2.  Die DB Energie stellt dem Kunden für die Dauer des Ver-
trages an der Übergabestelle gemäß Ziffer 7.1. im vertraglich 
vereinbarten Umfang elektrische Leistung bereit und liefert im 
Rahmen dieser Leistung elektrische Arbeit. Der Energiefluss 
wird in der Regel durch einen Zähler messtechnisch erfasst. 
Soweit keine Messeinrichtungen vorhanden sind, erfolgt eine 
pauschale Berechnung nach Ziffer 16.3. An der Übergabe-
stelle gehen die Eigentumsrechte bzw. die Nutzungsbefugnis, 
alle hierauf bezogenen Risiken und die Haftung für die gelie-
ferte elektrische Energie von der DB Energie auf den Kunden 
über. 

3.3.  Der Kunde verpflichtet sich, für die Dauer des Vertrages 
seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf an 
der vereinbarten Übergabestelle von der DB Energie zu  
decken. Die Elektrizität wird für die Zwecke des Letzt-
verbrauchs geliefert. Soll die bereit gestellte elektrische Leis-
tung bzw. der Verbrauch je Abnahmestelle erhöht werden, so 
hat der Kunde dies rechtzeitig vorab schriftlich zu bean-
tragen.  

3.4.  Der Kunde ist von der Verpflichtung nach Ziffer 3.3. in dem 
Umfang freigestellt, wie die Bedarfsdeckung durch Notstrom-
Aggregate, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizi-
tätsbedarfs bei Aussetzen der Lieferung durch die 
DB Energie dienen, erfolgt. Diese dürfen außerhalb ihrer  
eigentlichen Bestimmung pro Monat nachweislich nicht mehr 
als 15 Stunden zur Erprobung betrieben werden. Vor der Er-
richtung hat der Kunde die Zustimmung der DB Energie 
schriftlich einzuholen. 

3.5.  Allgemein übliche Verbrauchsgeräte müssen einwandfrei 
betrieben werden können. Stellt der Kunde besondere An-
forderungen an die Stromqualität, obliegt es ihm selbst, Vor-
kehrungen zum störungsfreien Betrieb seiner Geräte und An-
lagen zu treffen. Bei besonderer Empfindlichkeit gegen  
Lieferunterbrechungen hat er nach eigenem Ermessen ent-
sprechende Einrichtungen zur Schadensprävention (zum 
Beispiel Notstrom-Aggregate) vorzusehen. 

3.6.  Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von seinem Notstrom-Aggregat bzw. seinen Ver-
brauchsgeräten keine schädlichen Rückwirkungen auf das 
Netz der DB Energie und auf sonstige Dritte möglich sind. Für 
Schäden durch diese haftet der Kunde gegenüber der 
DB Energie und sonstigen Dritten nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. 

3.7.  Es steht der DB Energie frei, ihre Anlagen vor dauernden 
oder auch kurzzeitigen Überschreitungen (z. B. durch An-
zugsströme) der bereitgestellten Leistung durch den Einbau 
von Sicherungen, entsprechende Einstellung von Leistungs-
schaltern oder in ähnlicher Weise zu schützen. 

3.8.  Die DB Energie behält sich unter Einhaltung einer angemes-
senen Frist vor, die im Vertrag festgelegte Spannung und 
Frequenz entsprechend den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik oder den nationalen bzw. internationalen Vor-
schriften anzupassen. Gleiches gilt im Falle von Änderungen 
bei Spannung und Frequenz im Bereich des vorgelagerten 
örtlichen Netzbetreibers. 
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4. Einschränkung/Unterbrechung der Anschlussnutzung; 
Benachrichtigung 

4.1.  Die DB Energie ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des 
Kunden gemäß Ziffer 3. zu befriedigen und für die Dauer des 
Vertrages im vereinbarten Umfang jederzeit Elektrizität zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, soweit der Vertrag zeit-
liche Beschränkungen vorsieht oder die DB Energie durch  
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, die die DB Energie 
mit wirtschaftlich zumutbaren Mitteln nicht abwenden kann, 
an dem Bezug, der Fortleitung oder der Abgabe der Elektrizi-
tät in der vertraglich vereinbarten Form gehindert ist. Satz 2 
gilt insbesondere auch in den Fällen, in denen der Kunde die 
elektrische Energie nicht unmittelbar von der vertraglich ver-
einbarten Übergabestelle der DB Energie, sondern über die 
Einrichtung eines Dritten (vgl. Ziffer 7.4.) bezieht. 

4.2.  Die Anschlussnutzung kann durch die DB Energie unterbro-
chen werden, wenn dies zur Vornahme betriebsnotwendiger 
Arbeiten oder zur Vermeidung eines drohenden Netzzusam-
menbruchs erforderlich ist. Die DB Energie hat jede Unter-
brechung unverzüglich zu beheben. Aus netztechnischen 
Gründen können Kurzunterbrechungen (KU) auftreten, deren 
wirksame Dauer je KU ca. 0,5 Sekunden beträgt. 

4.3.  Die DB Energie wird den Kunden bei einer beabsichtigten 
Unterbrechung der Anschlussnutzung - nicht jedoch bei KU - 
rechtzeitig in geeigneter Weise unterrichten. Bei kurzzeitigen, 
über KU hinausgehenden Unterbrechungen, ist die 
DB Energie zur Unterrichtung nur gegenüber Kunden ver-
pflichtet, die zur Vermeidung von Schäden auf eine ununter-
brochene Stromzufuhr angewiesen sind und dies der 
DB Energie unter Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt 
haben. Der Kunde und die DB Energie vereinbaren sich 
schriftlich über die betroffenen Anlagen. 

4.4.  Die Pflicht zur Benachrichtigung gemäß Ziffer 4.3. entfällt, 
wenn die Unterrichtung 
1.  nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die 

DB Energie dies nicht zu vertreten hat oder 
2.  die Beseitigung von bereits eingetretenen Störungen 

oder Unterbrechungen verzögert würde. 
 In diesen Fällen ist die DB Energie verpflichtet, dem Kunden 

auf Nachfrage nachträglich mitzuteilen, aus welchem Grund 
die Unterbrechung vorgenommen worden ist.  

5. Haftung der DB Energie  
5.1.  Soweit die DB Energie für Schäden, die ein Kunde durch 

Unterbrechung oder durch Unregelmäßigkeiten in der An-
schlussnutzung erleidet, aus Vertrag oder unerlaubter Hand-
lung haftet und dabei Verschulden der DB Energie oder eines 
Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt wird, 
wird  
1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich ver-

mutet, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt,  
2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich 

vermutet, dass Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorliegt.  
 Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für 

sonstige Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
5.2.  Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten 

Sachschäden ist die Haftung der DB Energie gegenüber  
ihren Kunden auf jeweils 5.000 Euro begrenzt. Die Haftung 
für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Scha-
densereignis insgesamt begrenzt auf  
1.  2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz 

angeschlossenen Kunden;  
2.  10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene 

Netz angeschlossenen Kunden;  
3.  20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene 

Netz angeschlossenen Kunden; 
4.  30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das  

eigene Netz angeschlossenen Kunden; 
5.  40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das  

eigene Netz angeschlossenen Kunden. 
 In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Kunden 

in vorgelagerten Spannungsebenen einbezogen, wenn die 
Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend Satz 1 
begrenzt ist. 

5.3.  Die Ziffern 5.1. und 5.2. sind auch auf Ansprüche von Kunden 
anzuwenden, die diese gegen einen dritten Netzbetreiber im 
Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes aus un-
erlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter 
Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt 
auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach § 18 
Abs. 2 der Verordnung zum Erlass von Regelungen des 
Netzanschlusses von Letztverbrauchern in Niederspannung 
(im Folgenden „NAV“) oder sonstigen gesetzlichen Regelun-
gen eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der 
dritte Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes keine eigenen an das Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzer im Sinne der NAV, so ist die Haftung insge-
samt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag 
nach Sätzen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche 
von nicht unter diese Regelungen fallenden Kunden einbe-
zogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus 
unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprü-
che im Einzelfall entsprechend Ziffer 5.2 Satz 1 begrenzt 
sind. Die DB Energie ist verpflichtet, seinen Anschlussnutzern 
auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch 
einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des  
Energiewirtschaftsgesetzes zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und 
ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes er-
forderlich ist. 

5.4.  Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die 
Haftung der DB Energie, an deren Netz der Kunde ange-
schlossen ist, oder eines dritten Netzbetreibers, gegen den 
der Kunde Ansprüche geltend macht, auf jeweils 5.000 Euro 
sowie je Schadensereignis insgesamt auf 20 vom Hundert 
der in Ziffer 5.2. Satz 2 sowie Ziffer 5.3. Satz 2 und 3 ge-
nannten Höchstbeträge begrenzt. Ziffer 5.2. Satz 3 sowie  
Ziffer 5.3. Satz 1, 4 und 5 gelten entsprechend. 

5.5.  Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige 
Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem Verhältnis 
gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche 
zur Höchstgrenze steht. Sind nach Ziffer 5.2. Satz 3 oder 
nach Ziffer 5.3. Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit  
Ziffer 5.4., Schäden von nicht unter der NAV fallenden Kun-
den in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie 
auch bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzube-
ziehen. Bei Ansprüchen nach Ziffer 5.3. darf die Schadenser-
satzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des  
dritten Netzbetreibers. 

5.6.  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht worden sind. 

5.7.  Der geschädigte Kunde hat den Schaden unverzüglich der 
DB Energie oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichti-
gen Unternehmen mitzuteilen. 

6. Grundstücksbenutzung 
6.1.  Ein Kunde oder Anschlussnehmer, der Grundstückseigen-

tümer (Eigentümer) ist, hat für Zwecke der örtlichen Versor-
gung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das An-
bringen und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung 
von Elektrizität über seine im gleichen Versorgungsgebiet  
liegenden Grundstücke, ferner das Anbringen von Leitungs-
trägern und sonstigen Einrichtungen sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht 
betrifft nur Grundstücke, die an die Stromversorgung ange-
schlossen sind, die vom Eigentümer in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit der Stromversorgung eines angeschlosse-
nen Grundstücks genutzt werden oder für die die Möglichkeit 
der Stromversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie 
entfällt ferner, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke 
den Eigentümer mehr als notwendig oder in unzumutbarer 
Weise belasten würde.  

6.2.  Der Eigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu be-
nachrichtigen.  
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6.3.  Der Eigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen ver-
langen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 
zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die DB Energie 
zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrichtungen ausschließ-
lich der Versorgung des Grundstücks dienen.  

6.4.  Wird der Strombezug eingestellt, so hat der Eigentümer die 
auf seinen Grundstücken befindlichen Einrichtungen noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.  

6.5.  Ein Kunde oder Anschlussnehmer, der nicht Eigentümer ist, 
hat auf Verlangen der DB Energie die schriftliche Zustim-
mung des Eigentümers zur Benutzung des zu versorgenden 
Grundstückes im Sinne der Ziffern 6.1. und 6.4. beizubringen.  

6.6.  Die Ziffern 6.1. bis 6.5. gelten nicht für öffentliche Verkehrs-
wege, Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind. 

7. Netzanschluss und Anschlussnutzung 
7.1.  Die DB Energie errichtet und unterhält den Netzanschluss. 

Der Netzanschluss verbindet das Netz der DB Energie mit 
der elektrischen Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt 
an der Abzweigstelle des Niederspannungsnetzes und endet 
mit der Hausanschlusssicherung (soweit vorhanden) bzw. 
den Abgangsklemmen der Hauptverteilung bzw. des Über-
gabefeldes (Übergabestelle), es sei denn, dass eine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wird. Zum jeweiligen Netzan-
schluss gehören die in die elektrische Anlage führenden  
Leitungen, sofern sie seiner Versorgung und deren Sicher-
stellung dienen. Als Netzanschluss gilt auch eine Einschlei-
fung. 

7.2.  Besteht ein derartiger Netzanschluss mit dem Kunden, so ist 
dieser gleichzeitig auch Anschlussnehmer. Anderenfalls ist er 
Anschlussnutzer. Inhalt der Anschlussnutzung ist das Recht 
zur Nutzung des Netzanschlusses zur Entnahme von Elektri-
zität.  

7.3.  Art, Zahl und Lage der Netzanschlüsse sowie deren Ände-
rungen werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und 
unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der 
DB Energie bzw. dem zuständigen Netzbetreiber nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik bestimmt. 

7.4.  Der Netzanschluss gehört zu den Betriebsanlagen der 
DB Energie. Bei separatem Netzanschluss gehört dieser dem 
jeweiligen Eigentümer oder Objektverantwortlichen z. B. der 
vermietenden Gesellschaft der DB AG und der mit ihr ver-
bundenen Konzernunternehmen; dieser steht im jeweiligen 
Eigentum.  

7.5.  Der betreffende Anschluss wird ausschließlich vom Eigen-
tümer hergestellt, instand gehalten, erneuert, geändert, abge-
trennt sowie beseitigt. Er muss zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. Der Anschlussnehmer darf keine 
Einwirkungen auf den betreffenden Anschluss vornehmen 
oder vornehmen lassen. Der jeweilige Anschlussnehmer hat 
die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des 
betreffenden Netzanschlusses zu schaffen. Es ist ein nach 
Lage und Größe geeigneter Platz zur Unterbringung der er-
forderlichen Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen. Die jeweils gültigen TAB-DB der DB Energie sind zu 
beachten.  

7.6.  Die DB Energie ist berechtigt, vom Anschlussnehmer die 
Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendi-
gen Kosten für  
1. die Planung und Erstellung des Netzanschlusses, 
2. die Veränderungen des Netzanschlusses, die durch eine 

Änderung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich 
oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden, 

 zu verlangen. 
7.7.  Die Kosten nach Ziffer 7.6. können pauschal berechnet 

werden. Durch die Zahlung der Anschlusskosten erhält der 
Anschlussnehmer ein Recht auf Vorhaltung der Anlagen, 
nicht dagegen ein Eigentumsrecht an den errichteten Anla-
gen oder einen Anspruch auf Rückerstattung bei Beendigung 
des Vertrages.  

7.8.  Die DB Energie ist berechtigt, für die Herstellung oder Ände-
rungen des Netzanschlusses Vorauszahlungen zu verlangen, 

wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zur An-
nahme besteht, dass der Anschlussnehmer seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

7.9.  Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des 
Netzanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der 
Netzanschluss dadurch teilweise zum Bestandteil des  
Netzes, so hat die DB Energie die Kosten neu aufzuteilen 
und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag 
zu erstatten.  

7.10.  Jede Beschädigung des Anschlusses, insbesondere ein 
Schaden an der Anschlusssicherung oder das Fehlen von 
Plomben, ist der DB Energie unverzüglich mitzuteilen. 

7.11.  Kunden oder Anschlussnehmer, die nicht Eigentümer sind, 
haben auf Verlangen der DB Energie die schriftliche Zustim-
mung des Eigentümers zur Herstellung des Netzanschlusses 
unter Anerkennung der damit verbundenen Verpflichtungen 
beizubringen. Bei Störungen am Netzanschluss ist der Eigen-
tümer bzw. Objektverantwortliche entsprechend zu benach-
richtigen. 

7.12.  Die der DB Energie gehörenden Anlagen und Einrichtungen 
auf dem zu versorgenden Grundstück werden nur für vor-
übergehende Zeit, und zwar für die Vertragsdauer eingebaut. 
Sie bleiben im Eigentum der DB Energie. Die DB Energie 
kann die Anlagen und Einrichtungen jederzeit austauschen 
oder entfernen, soweit sie für die Vertragserfüllung nicht mehr 
benötigt werden. 

7.13.  Der Kunde wird die DB Energie unverzüglich benachrichti-
gen, falls er Mängel oder Störungen an der Anlage der 
DB Energie oder seiner eigenen Anlage feststellt. Eine Be-
nachrichtigungspflicht bei Störungen in der eigenen Anlage 
besteht jedoch nur, wenn und soweit Rückwirkungen auf das 
Netz der DB Energie zu erwarten sind.  

8. Baukostenzuschüsse 
8.1.  Die DB Energie ist berechtigt, vom Anschlussnehmer einen 

angemessenen Baukostenzuschuss zur teilweisen Deckung 
der bei wirtschaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen 
Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von Verteiler- 
anlagen des Objektnetzes gemäß Ziffer 1.1 zu verlangen, 
soweit sich diese Anlagen ganz oder teilweise dem Versor-
gungsbereich zuordnen lassen, in dem der Anschluss erfolgt. 
Hierzu gehören auch Baukostenzuschüsse und Netzan-
schlusskosten, welche die DB Energie gegenüber vorgelager-
ten Netzbetreibern zu leisten hat. Baukostenzuschüsse  
dürfen höchstens 50 von Hundert dieser Kosten abdecken. 
Ein Baukostenzuschuss darf nur für den Teil der Leistungsan-
forderung erhoben werden, der eine Leistungsanforderung 
von 30 kW übersteigt. 

8.2.  Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu über-
nehmende Kostenanteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in 
dem die an seinem Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu 
der Summe der Leistungen steht, die in den im betreffenden 
Versorgungsbereich erstellten Verteileranlagen oder aufgrund 
der Verstärkung insgesamt vorgehalten werden können. Der 
Durchmischung der jeweiligen Leistungsanforderungen ist 
Rechnung zu tragen. Der Baukostenzuschuss kann auf der 
Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare Fälle ent-
stehenden Kosten pauschal berechnet werden. 

8.3.  Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur dann verlangt 
werden, wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforde-
rung erheblich erhöht und dadurch Veränderungen am Netz-
anschluss erforderlich werden. Er ist nach Ziffer 8.2. zu be-
messen.  

8.4.  Der Baukostenzuschuss und die in Ziffer 7. geregelten Netz-
anschlusskosten sind getrennt zu errechnen und dem An-
schlussnehmer aufgegliedert auszuweisen. 

9. Transformatorenanlage 
9.1.  Muss zur Versorgung eines Grundstücks eine besondere 

Transformatorenanlage aufgestellt werden, so kann die 
DB Energie verlangen, dass der Kunde bzw. Anschluss-
nehmer einen geeigneten Raum oder Platz unentgeltlich für 
die Dauer der Versorgung des Grundstücks zur Verfügung 
stellt. Die DB Energie darf den Transformator auch für andere  
Zwecke benutzen, soweit dies für den Anschlussnehmer zu-
mutbar ist.  
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9.2.  Wird der Strombezug auf dem Grundstück eingestellt, so hat 
der Anschlussnehmer die Transformatorenanlage noch fünf 
Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies 
nicht zugemutet werden kann.  

9.3.  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Transforma-
torenanlage an eine andere geeignete Stelle verlangen, wenn 
ihm ihr Verbleiben an der bisherigen Stelle nicht mehr zuge-
mutet werden kann. Die Kosten der Verlegung hat die 
DB Energie zu tragen; dies gilt nicht, solange die Transforma-
torenanlage überwiegend der Versorgung des Grundstücks 
dient. In diesem Fall hat der Anschlussnehmer die Kosten an-
teilig zu tragen. 

9.4.  Ziffer 7.11. gilt entsprechend. 
10. Elektrische Anlage 
10.1.  Die elektrische Anlage umfasst alle elektrischen Betriebs-

mittel des Kunden hinter der Übergabestelle des Netzes der 
DB Energie. 

10.2.  Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Instandhaltung der elektrischen Anlage hinter der Über-
gabestelle, mit Ausnahme der Messeinrichtungen der 
DB Energie, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er 
die elektrische Anlage einem Dritten vermietet oder sonst zur 
Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 
Unzulässige Rückwirkungen der elektrischen Anlage sind 
auszuschließen. 

10.3.  Die elektrische Anlage darf außer durch die DB Energie nur 
durch einen in ein Installateurverzeichnis eines deutschen 
Netzbetreibers eingetragenen Installateurs nach gesetzlichen 
oder behördlichen Bestimmungen, insbesondere den Normen 
und Vorschriften des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik (VDE) und den Unfallverhütungsvor-
schriften der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und 
Elektrotechnik, sowie nach den allgemein anerkannten  
Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und instand 
gehalten werden. Die jeweils gültigen TAB-DB sind zu be-
achten. Die DB Energie ist berechtigt, die Ausführung der  
Arbeiten zu überwachen.  

10.4.  Anlagenteile, in denen nicht gemessene elektrische Energie 
fließt, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile 
aus tariflichen Gründen unter Plombenverschluss genommen 
werden. Die dafür erforderliche Ausstattung der elektrischen 
Anlage ist nach den Angaben der DB Energie zu veran-
lassen.  

10.5.  Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet werden, die 
entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hergestellt sind. Die Einhaltung des Satzes 1 wird vermutet, 
wenn das Zeichen einer akkreditierten Stelle (z. B.  VDE-
Zeichen) oder eine Konformitätsbescheinigung vorhanden ist. 

11. Inbetriebsetzung des Anschlusses bzw. der elektrischen 
Anlage 

11.1.  Die DB Energie oder dessen Beauftragte schließen die 
elektrische Anlage an das Netz an und setzen sie unter 
Spannung (Inbetriebsetzung). Der Kunde veranlasst die Inbe-
triebsetzung seiner Anlage hinter der Übergabestelle. 

11.2.  Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage ist gemäß 
Ziffer 2.1. bei der DB Energie zu beantragen. Dabei ist das 
Anmeldeverfahren der DB Energie einzuhalten. 

11.3.  Die DB Energie kann für die Inbetriebsetzung vom Kunden 
Kostenerstattung verlangen; die Kosten können pauschal be-
rechnet werden.  

12. Überprüfung des Anschlusses bzw. der elektrischen 
Anlage 

12.1.  Die DB Energie ist berechtigt, die elektrische Anlage vor und 
nach ihrer lnbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Kun-
den auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen 
und kann deren Beseitigung verlangen.  

12.2.  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die 
DB Energie berechtigt, den Anschluss zu verweigern oder die 
Anschlussnutzung zu unterbrechen; bei Gefahr für Leib oder 
Leben ist sie hierzu verpflichtet. Die DB Energie ist in diesen 
Fällen von ihrer Pflicht zur Energielieferung befreit. 

12.3.  Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der 
elektrischen Anlage sowie durch deren Anschluss an das 

Netz übernimmt die DB Energie keine Haftung für die Män-
gelfreiheit der elektrischen Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie 
bei einer Überprüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr 
für Leib oder Leben darstellen.  

13. Betrieb, Erweiterung und Änderung von elektrischen 
Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 

13.1.  Elektrische Anlagen und Verbrauchsgeräte sind so zu betrei-
ben, dass Störungen anderer Kunden und störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen der DB Energie oder anderer 
Dritter ausgeschlossen sind. 

13.2.  Der Kunde hat Vorkehrungen zu treffen, dass der Gebrauch 
der elektrischen Energie, wenn nichts anderes vereinbart ist, 
mit einem Leistungsfaktor zwischen 0,9 kapazitiv und 0,9  
induktiv erfolgt. Andernfalls kann die DB Energie nach ihrer 
Wahl den Einbau ausreichender Kompensationsanlagen ver-
langen oder die zusätzliche Blindleistung und den Verbrauch 
zusätzlicher Blindarbeit in Rechnung stellen. 

13.3.  Die DB Energie kann Schutzvorkehrungen gegen eine Über-
schreitung der bereitgestellten Leistung sowie gegen eine 
störende Beeinflussung des Netzes der DB Energie, insbe-
sondere durch unzulässig hohe Stromstöße, zu hohe Ein-
speisung von Oberschwingungsströmen, unzulässig hohen 
induktiven oder kapazitiven Blindstrom und gegen Kurz-
schlussströme verlangen. Seine Blindstrom-Kondensatoren 
muss der Kunde gegen die Tonfrequenz einer Rundsteueran-
lage der DB Energie sperren. Diese Forderung gilt im Allge-
meinen als erfüllt, wenn die Kondensatorenleistung der elek-
trischen Anlage höchstens 25 kvar beträgt. 

13.4.  Erweiterungen und Änderungen von elektrischen Anlagen 
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind 
der DB Energie mitzuteilen, soweit sich dadurch vertragliche 
Bemessungsgrößen ändern oder dadurch die Gefahr von  
störenden Rückwirkungen auf Einrichtungen der DB Energie 
oder sonstiger Dritter entstehen. Nähere Einzelheiten über 
den Inhalt der Mitteilung kann die DB Energie regeln. 

14. Zugangs- und Betretungsrecht 
14.1.  Der Kunde gewährt nach vorheriger Benachrichtigung den 

mit Ausweis versehenen Beauftragten der DB Energie Zutritt 
zu Gebäuden und Räumlichkeiten, soweit dies für die  
Prüfung der technischen Einrichtungen und Messeinrichtun-
gen, die Ablesung oder das Auswechseln der Messeinrich-
tungen, die Inbetriebsetzung oder die Unterbrechung des  
Anschlusses und der Anschlussnutzung erforderlich ist. Die 
Beauftragten der DB Energie sind außerdem berechtigt, die 
elektrischen Anlagen zu betreten, um sonstige Rechte und 
Pflichten entsprechend dem Stromliefervertrag wahrzu-
nehmen. Erforderliche Schlüssel stellt der Kunde der 
DB Energie zur Verfügung.  

14.2.  Die vorherige Benachrichtigung gemäß Ziffer 14.1. ist in den 
Fällen der Ziffer 4.4. sowie der Ziffer 27. nicht erforderlich. 

14.3.  Die Zugänglichkeit zur Messeinrichtung muss vom Kunden  
- unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften - zu jeder 
Zeit gewährleistet sein. Die Zugänglichkeit darf nicht behin-
dert und auch nicht nachträglich (z. B. durch Verbauung 
usw.) verschlechtert werden. 

15. Technische Anschlussbedingungen 
15.1.  Die DB Energie ist berechtigt, in Form der TAB-DB weitere 

technische Anforderungen an den Anschluss und andere  
Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, 
soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien 
Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
des Netzes, notwendig ist. Diese Anforderungen müssen den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Der 
Anschluss bestimmter Verbrauchsgeräte kann von der vor-
herigen Zustimmung der DB Energie abhängig gemacht wer-
den. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der 
Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung gefähr-
den würde. 

15.2.  Es gelten die Regelungen der TAB-DB in der jeweils gültigen 
Fassung. 

16. Mess- und Steuereinrichtungen 
16.1.  Die vom Kunden abgenommene Elektrizität wird durch  

Messeinrichtungen festgestellt, die den eichrechtlichen Vor-
schriften entsprechen. 
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16.2.  Für Mess- und Steuereinrichtungen haben der Kunde und 
Anschlussnehmer Zählerplätze nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik unter Verwendung der in den 
TAB-DB angegebenen Typen vorzusehen. 

16.3.  Sollte der Kunde keinen Zählerplatz bereitstellen oder bereit-
stellen können, so kann die DB Energie die gelieferte Elektri-
zität anhand geeigneter Methoden rechnerisch bestimmen 
und pauschal abrechnen.  

16.4.  Die Messeinrichtungen sind Eigentum der DB Energie. 
16.5.  Die DB Energie hat dafür Sorge zu tragen, dass eine ein-

wandfreie Messung der Elektrizität gewährleistet ist. Die 
DB Energie bestimmt Art, Umfang, Zahl und Größe sowie 
Anbringungsort von Mess- und Steuereinrichtungen. Ebenso 
sind die Lieferung, Anbringung, Überwachung, Instand-
haltung und Entfernung der Mess- und Steuereinrichtungen 
Aufgabe der DB Energie. Die DB Energie hat den Kunden/ 
Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Inte-
ressen zu wahren. Die DB Energie ist verpflichtet, auf Ver-
langen des Kunden oder des Anschlussnehmers Messein-
richtungen zu verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung  
einer einwandfreien Messung möglich ist; der Kunde oder der 
Anschlussnehmer hat die Kosten zu tragen.  

16.6.  Für die Beschädigung und für das Abhandenkommen der 
Messeinrichtungen haftet der Kunde insoweit, als sich die 
Einrichtungen in Gebäuden und Räumlichkeiten befinden, die 
ausschließlich vom Kunden genutzt werden. Nicht haftbar ist 
er hierbei für Schäden, bei denen er nachweist, dass ihn kein 
Verschulden trifft. Stellt der Kunde den Verlust, Beschädi-
gungen oder Störungen der Messeinrichtungen fest, teilt der 
dies der DB Energie unverzüglich mit. 

16.7.  Erhält der Kunde über Einrichtungen der DB Energie für 
seine betrieblichen Belange Steuer- oder Zählimpulse, so 
übernimmt die DB Energie keinerlei Haftung für daraus beim 
Kunden entstehende Schäden. Entsprechendes gilt auch bei 
Ausfall dieser Impulse. 

17. Nachprüfung von Messeinrichtungen 
17.1.  Jeder Vertragspartner kann jederzeit die Nachprüfung der 

Messeinrichtungen durch eine Behörde oder eine staatliche 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichge-
setzes verlangen. 

17.2. Ergibt die Nachprüfung der Messeinrichtung keine über die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen hinausgehende Abwei-
chung, so hat der Antragsteller die Prüfkosten zu tragen; liegt 
die Abweichung über den zulässigen Verkehrsfehlergrenzen, 
trägt die DB Energie die Kosten. 

18. Ablesung 
18.1.  Für Zwecke der Abrechnung werden die Messeinrichtungen 

vom Beauftragten der DB Energie möglichst in gleichen Zeit-
abständen oder auf Verlangen der DB Energie vom Kunden 
selbst abgelesen; der Kunde teilt dann die abgelesenen  
Werte der DB Energie unter Angabe des Ablesedatums 
schriftlich mit. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Ein-
zelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. Die 
von den Messeinrichtungen erfassten Werte dürfen von der 
DB Energie auch durch entsprechende Telekommunikations-
einrichtungen abgefragt werden.  

18.2.  Solange der Beauftragte der DB Energie die Räume des 
Kunden nicht zum Zweck der Ablesung betreten kann oder 
die Werte durch Telekommunikationseinrichtungen nicht ab-
gefragt werden können, darf die DB Energie den Verbrauch 
schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde einer Auffor-
derung zur Selbstablesung nicht oder verspätet nachkommt. 

19. Berechnungsfehler 
19.1.  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-

tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der  
zuviel oder zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so  
ermittelt die DB Energie den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnitts-
verbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung 
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund 

des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung. Die tatsäch-
lichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. Die 
DB Energie kann den Verbrauch auch durch andere Ver-
fahren ermitteln, die nach den gegebenen Verhältnissen den 
tatsächlichen Verbrauch besser bestimmen. 

19.2.  Ansprüche nach Ziffer 19.1. sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei 
denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren 
Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch 
auf längstens drei Jahre beschränkt.  

20. Vertragsstrafe 
20.1.  Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beein-

flussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder 
nach Einstellung der Versorgung, so ist die DB Energie  
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 
Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens für sechs  
Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung bis zu 
zehn Stunden der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte 
nach dem für den Kunden geltenden vertraglichen Strompreis 
zu berechnen. 

20.2.  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung ver-
letzt, die Bildung vertraglicher Bemessungsgrößen oder zur 
vertragsgerechten Abrechnung erforderlichen Angaben zu 
machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Be-
trags, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach 
der für ihn geltenden vertraglichen Preisregelung zusätzlich 
zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum 
von sechs Monaten verlangt werden. 

20.3.  Ist die Dauer des Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe 
nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten 
Zeitraum hinaus längstens für einen Zeitraum von sechs  
Monaten erhoben werden. 

21. Abrechnung 
21.1.  Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe der vertrag-

lichen Vereinbarungen, sonst nach Wahl der DB Energie  
monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf 
Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet. 
Der Abrechnungszeitraum wird dem Kunden schriftlich mitge-
teilt; er braucht mit dem Kalenderjahr nicht überein zu  
stimmen. 

21.2.  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
Arbeitspreise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche 
Verbrauch zeitanteilig berechnet, Entsprechendes gilt bei  
Änderung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger  
Abgabensätze. 

21.3.  Sofern bei bestimmten Preissystemen ein Jahresleistungs-
preis vereinbart ist, wird monatlich ein zeitanteiliger Teilbetrag 
des Leistungspreises (einschließlich des Abrechnungs-
monats) berechnet. Dabei werden die im laufenden Kalender-
jahr bereits geleisteten Teilbeträge angerechnet. Der Abrech-
nungszeitraum braucht mit dem Kalendermonat nicht überein 
zu stimmen. Werden andere Abrechnungszeiträume verein-
bart, so gelten obige Bestimmungen analog. 

22. Abschlagszahlungen 
22.1.  Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so 

kann die DB Energie für die nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte  
Elektrizität Abschlagszahlungen verlangen. Diese sind antei-
lig für den Zeitraum der Abschlagszahlungen entsprechend 
dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu be-
rechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so be-
messen sich die Abschlagszahlungen nach dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist 
dies angemessen zu berücksichtigen.  

22.2.  Ändern sich die vertraglich vereinbarten Strompreise, so 
können die nach der Preisänderung anfallenden Abschlags-
zahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung ent-
sprechend angepasst werden.  

22.3.  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlags-
zahlungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag 
unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
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Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des 
Versorgungsverhältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge un-
verzüglich zu erstatten. Hierzu teilt der Kunde der DB Energie 
seine Bankverbindung mit. 

23. Zahlung, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung 
23.1.  Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der 

DB Energie angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Die 
Zahlungen sind für die DB Energie kostenfrei, ohne jeglichen 
Abzug, auf das jeweils bekannt gegebene Konto zu leisten. 
Als Zeitpunkt der Zahlung gilt der Tag der Wertstellung auf 
dem Konto der DB Energie.  

 Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen gegenüber der DB Energie zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
1.  soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen 

Fehlers besteht oder 
2.  sofern  

a)  der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne 
ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und 

b)  der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
verlangt 

 und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungs-
gemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 

 § 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Ziffer 23.1. 
unberührt. 

23.2.  Gerät der Kunde mit der Bezahlung der Rechnungen  
in Verzug, kann die DB Energie Verzugszinsen in gesetz-
licher Höhe und für jede schriftliche Mahnung pauschale 
Mahnkosten berechnen. Die DB Energie ist berechtigt, einen 
höheren Schaden geltend zu machen. 

23.3.  Gegen Ansprüche der DB Energie kann vom Kunden nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenan-
sprüchen aufgerechnet werden.  

23.4.  Ein Zurückbehaltungsrecht kommt für den Kunden nur bei 
Ansprüchen in Betracht, die auf demselben rechtlichen Ver-
hältnis beruhen oder wenn der Anspruch auf den das Zu-
rückbehaltungsrecht gestützt wird, unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt ist. 

24. Vorauszahlungen, Bonitätsprüfungen 
24.1.  Die DB Energie ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch 

eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zur An-
nahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Diese 
Umstände bestehen insbesondere 
1.  wenn der Kunde einen Monat lang fällige Forderungen 

ganz oder teilweise nicht zahlt, 
2.  bei Zahlungsrückständen in Höhe eines in den ver-

gangenen drei Monaten durchschnittlich zu entrichtenden 
Monatsrechnungsbetrages, 

3.  bei Vorliegen einer negativen Bonitätsauskunft einer  
anerkannten Auskunftei, 

4.  bei Stellung eines Antrags auf Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen des Kunden, soweit dies 
nicht offensichtlich unbegründet ist, 

5.  bei Vorliegen anderer Umstände, die eine schlechte  
Bonität nahe legen, wie z. B. Beantragung von Prozess-
kostenhilfe, erklärte Zahlungsunwilligkeit (liegt nicht vor, 
wenn eine Forderung der DB Energie bestritten und  
daher unter Vorbehalt gezahlt wird) oder vorliegende 
Zahlungsunfähigkeit, fehlendes Vorhandensein einer  
ladungsfähigen Anschrift oder dauerhaft (länger als zwei 
Wochen) fehlende Erreichbarkeit unter einer solchen an-
gegeben Anschrift. 

24.2.  Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber  
zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die  
Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall anzugeben. 

24.3.  Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durch-
schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 

Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der 
Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt die 
DB Energie Abschlagszahlungen, so kann sie die Voraus-
zahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die 
Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserstellung zu 
verrechnen. 

24.4.  Die Verpflichtung des Kunden zur Leistung von Abschlags-
zahlungen gemäß Ziffer 22. bleibt von den Ziffern 24.1. und 
24.2. unberührt. 

24.5  Die DB Energie ist berechtigt, vor Vertragsschluss sowie im 
Laufe der Vertragsbeziehung Bonitätsprüfungen vorzu-
nehmen. 

25. Sicherheitsleistung 
25.1.  Ist der Kunde zur Vorauszahlung nicht bereit oder nicht in der 

Lage, so kann die DB Energie in angemessener Höhe  
Sicherheitsleistung verlangen. Barsicherheiten werden zum 
jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs verzinst. 

25.2.  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter  
Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungs-
verpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so 
kann sich die DB Energie aus der Sicherheit bedienen. Hier-
auf ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursver-
luste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 
Kunden.  

25.3.  Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen 
zu ihrer Erhebung weggefallen sind.  

26. Kündigung und Rechtsnachfolge 
26.1. Das Vertragsverhältnis läuft so lange ununterbrochen weiter, 

bis es von einer der beiden Seiten mit der im Vertrag verein-
barten Frist gekündigt wird. 

26.2. Bei einer Betriebsverlegung oder –aufgabe, einem Auszug 
oder einer grundlegenden Änderung des Netzanschlusses 
sind die DB Energie und der Kunde berechtigt, den Vertrag 
jederzeit mit vierwöchiger Frist auf das Ende eines Kalen-
dermonats zu kündigen.  

26.3.  Wird der Bezug von Elektrizität ohne ordnungsmäßige Kündi-
gung eingestellt, so haftet der Kunde der DB Energie für die 
Bezahlung des Grundpreises bzw. Leistungspreises und des 
Arbeitspreises für den von der Messeinrichtung angezeigten 
Verbrauch und für die Erfüllung sämtlicher sonstiger Ver-
pflichtungen. 

26.4.  Ein Wechsel in der Person des Kunden ist der DB Energie 
unverzüglich mitzuteilen und bedarf ihrer Zustimmung. Die 
DB Energie ist nicht verpflichtet, dem Eintritt des Dritten in die 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten zuzustimmen. Die DB Energie kann die Zustimmung 
aus sachlichen Gründen verweigern. Sie wird die Zustim-
mung erteilen, wenn der Dritte die Gewähr für die Erfüllung 
der vertraglichen Pflichten bietet.  

26.5.  Tritt an Stelle der DB Energie ein anderes Unternehmen in 
die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein, so bedarf es hierfür nicht der Zustimmung des 
Kunden. Über einen solchen Wechsel wird der Kunde recht-
zeitig in Kenntnis gesetzt. Der Kunde ist berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der 
Bekanntmachung folgenden Kalendermonats zu kündigen. 

26.6.  Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
27. Unterbrechung der Versorgung, fristlose Kündigung 
27.1.  Die DB Energie ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige 

Ankündigung zu unterbrechen, wenn der Kunde diesen  
Bedingungen zuwiderhandelt und die Unterbrechung erfor-
derlich ist, um 
1.  eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen  

oder Anlagen abzuwenden, 
2.  den Verbrauch elektrischer Arbeit unter Umgehung, Be-

einflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
zu verhindern oder  

3.  zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden oder 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 
DB Energie oder sonstiger Dritter ausgeschlossen sind. 
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 Die DB Energie ist verpflichtet, dem Kunden auf Nachfrage 
mitzuteilen, aus welchem Grund die Unterbrechung vorge-
nommen worden ist. 

27.2.  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichter-
füllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung sowie bei 
Verletzung von Pflichten, die dem Kunden gegenüber der 
DB Energie obliegen, ist diese berechtigt, die Versorgung vier 
Wochen nach Androhung zu unterbrechen. Dies gilt nicht, 
wenn der Kunde schlüssig begründet, dass die Folgen der 
Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen, und hinreichende Aussicht besteht, dass 
der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Die 
DB Energie kann mit der Mahnung zugleich die Unterbre-
chung der Versorgung androhen.  

27.3.  In den Fällen der Ziffer 27.2. ist der Beginn der Unterbre-
chung der Versorgung dem Kunden drei Werktage im Voraus 
anzukündigen. 

27.4.  Die DB Energie hat dafür Sorge zu tragen, dass die Versor-
gung unverzüglich wiederaufgenommen wird, sobald die 
Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde 
die Kosten zur Unterbrechung und Wiederaufnahme der Ver-
sorgung ersetzt hat. Die Kosten können pauschal berechnet 
werden.  

27.5.  Die DB Energie ist in den Fällen der Ziffer 27.1. berechtigt, 
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den Fällen der 
Ziffer 27.1. Satz 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzun-
gen zur Unterbrechung der Versorgung wiederholt vorliegen. 
Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Ziffer 27.2. ist die 
DB Energie zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie 
zwei Wochen vorher angedroht wurde; Ziffer 27.2. Sätze 2 
und 3 gelten entsprechend. 

28. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht  
 Gerichtsstand und Erfüllungsort der Stromlieferung ist der im 

Vertrag angegebene Ort des Netzanschlusses. Es findet aus-
schließlich deutsches Recht – unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts vom 11.4.1980 – Anwendung. Die Vertrags-
sprache ist Deutsch. 

29. Strompreise, Steuern, Abgaben und sonstige Belastungen 
29.1.  Die Preise für die gelieferte bzw. bereitgestellte Elektrizität 

werden im Stromliefervertrag vereinbart. Die Preise sind  
Nettopreise. Sie beinhalten u. a. Aufwendungen für den Be-
trieb und die Vorhaltung des Netzes sowie Konzessionsab-
gaben. 

29.2.  Zusätzlich zu den Preisen aus Ziffer 29.1. werden die Mehr-
belastungen nach dem Gesetz über den Vorrang Erneuerba-
rer Energien (EEG) und nach dem Gesetz über die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung (KWK-AusbauG) in der für den Abrechnungszeit-
raum jeweils gültigen Höhe sowie die Stromsteuer nach dem 
Stromsteuergesetz in der jeweils gesetzlich festgelegten  
Höhe in Rechnung gestellt. Auf die entsprechend Ziffern 29.1. 
und 29.2. ermittelten Nettoentgelte wird die Umsatzsteuer in 
der jeweils gesetzlichen Höhe in Rechnung gestellt.  

29.3.  Sollten nach Vertragsschluss erlassene Gesetze, Verordnun-
gen oder behördliche Maßnahmen die Wirkung haben, dass 
sich die Erzeugung, der Bezug, die Fortleitung, die Einspei-
sung, die Übertragung, die Verteilung, der Vertrieb oder die 
Abgabe von Elektrizität für DB Energie unmittelbar oder mit-
telbar verteuern, verbilligen oder anderweitig ändern, so  
erhöhen oder verringern sich entsprechend die Preise für die 
Lieferung von Elektrizität. Die Möglichkeit der Anpassung gilt 
insbesondere für die Einführung oder Änderung von Steuern, 
Zöllen, Abgaben, Gebühren und anderen gesetzlichen oder 
behördlichen Maßnahmen zur Förderung der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien und aus der Kraft-Wärme-
Kopplung sowie für Änderungen im Zusammenhang mit 
Emissionsberechtigungen und zur Regulierung von Netzent-
gelten. Gleiches gilt auch, wenn aufgrund der Anwendung 
bestehender Vorschriften der Konzessionsabgabenverord-
nung eine höhere Konzessionsabgabenbelastung der 
DB Energie eintritt. Die Anpassung gilt ab dem Zeitpunkt für 
den DB Energie sie dem Kunden im Voraus mitteilt. Abwei-
chend davon gilt die Anpassung im Fall der Änderung von 
gesetzlichen, behördlichen oder anders regelnden Entschei-

dungen, die den Preis für die Lieferung von Elektrizität unmit-
telbar verteuern oder verbilligen, schon ab dem Zeitpunkt, ab 
dem die Verteuerung oder Verbilligung Wirkung im vorge-
nannten Sinn entfaltet.  

29.4.  Für Änderungen der Preise für die Lieferung von Elektrizität 
gelten § 5 Abs. 2 und Abs. 3 StromGVV entsprechend.1  

30. Schlussbestimmungen 
30.1.  Die Daten des Kunden werden im Rahmen der Zweckbe-

stimmung des Vertragsverhältnisses gemäß den Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet und genutzt.  

30.2.  Sollten Bestimmungen des Vertrages, dieser Bedingungen, 
eines auf deren Grundlage abgeschlossenen sonstigen Ver-
trages oder spätere Ergänzungen zu diesen Bedingungen 
oder zu einem abgeschlossenen Vertrag ganz oder teilweise 
unwirksam bzw. undurchführbar sein oder werden oder sollte 
sich eine Lücke herausstellen, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen oder sonstiger Vertragsbedingungen 
hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen bzw.  
undurchführbaren Bedingungen oder zur Ausfüllung der  
Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 
nur rechtlich möglich und wirtschaftlich zumutbar, dem gleich 
kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach Sinn und 
Zweck des betroffenen Vertrages gewollt haben würden, 
wenn sie den Punkt bedacht hätten. 

                                            
1 § 5 StromGVV lautet: 

„§ 5 Art der Versorgung 
(1)  … 
(2)  Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 

Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen 
muss. Der Grundversorger ist verpflichtet, zu den beabsich-
tigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntga-
be eine briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden 
und die Änderungen auf seiner Internetseite zu veröffent-
lichen. 

(3)  Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 
Bedingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht 
wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertra-
ges mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss  
innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nach-
weist.“ 


